
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/1/17 9ObA371/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1990

Norm

AngG §20 III

Rechtssatz

Wird das Arbeitsverhältnis einvernehmlich aufgelöst, so kann die Verp2ichtung des DG zur Zahlung der Abfertigung

nicht von einer Bedingung abhängig gemacht werden. (§ 48 ASGG).

Entscheidungstexte

9 ObA 371/89

Entscheidungstext OGH 17.01.1990 9 ObA 371/89

Schlagworte

SW: Angestellte, Dienstverhältnis, Auflösung, einverständlich, Pflicht, Anspruch, Ansprüche, Arbeitgeber
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